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Landkreis: Landkreis Heilbronn 
Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 6 (Willsbach) 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

„Affaltracher Äcker, 2. Änderung“ 
Maßstab 1 : 1000       ENTWURF 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projektnummer: 3 2024 0037 

 

Untergruppenbach, den 09.12.2025   

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan 

Aufstellungsbeschluss (§§ 2 (1), 13a BauGB), Beschluss der Ver- 
öffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  09.12.2025 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 (1) BauGB) 
und ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 18.12.2025 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche  
Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                                           vom    22.12.2025 bis 23.01.2026 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) am ......................  
 

Ausgefertigt: Obersulm, den .....................................  

 

 
Björn Steinbach, Bürgermeister 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des  
Bebauungsplans, Inkrafttreten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 

 

 
Björn Steinbach, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan 
Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
S. 698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. Nr. 98) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GBl. 2025 Nr. 25). Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

Bebauungsplan „Affaltracher Äcker, 2. Änderung“ 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB) 

Zweckbestimmung: Feuerwehr/Deutsches Rotes Kreuz. 

Zulässig sind die der Zweckbestimmung dienenden Gebäude und Nutzungen, sowie die im 
Sinne dieser Zweckbestimmung erforderlichen Nebenanlagen (wie beispielsweise Stellplätze, 
Übungseinrichtungen, Container usw.). 

Ergänzend zur allgemeinen Zweckbestimmung ist auch die Nutzung durch Behörden und 
Organisationen mit Sicherheits- und Zivilschutzaufgaben zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a) Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 
Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Flächen sind bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen 
Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan als höchster Gebäudepunkt 
(HGP) und in Meter über Normalhöhe Null (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Der HGP wird 
durch den höchsten Punkt des Daches (Oberkante Dachhaut oder Attika) definiert. 
Technisch notwendige Einzelbauteile, Aufbauten sowie der Übungsturm sind 
ausgenommen.  

3. Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise. Zugelassen sind Einzelhäuser 
ohne Längenbeschränkung aber mit seitlichen Grenzabständen im Sinne der offenen 
Bauweise (b). 

  



Bebauungsplan „Affaltracher Äcker, 2. Änderung“  Seite 3 

 

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  

Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen mit 

- untergeordneten Bauteilen (insbesondere Balkone), 

- Eingangs- und Terrassenüberdachungen,  

- Terrassen sowie  

- Vorbauten bis 5 m Breite 

um bis zu 1,5 m sind zulässig. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m 
betragen. 

5. Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 
BauNVO) 

a) Nebenanlagen, die der Zweckbestimmung dienen, sind auf der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche allgemein zulässig. Bei Nebengebäuden ist von öffentlichen 
Verkehrsflächen mit seitlichen und hinteren Außenwänden ein Abstand von mind. 1 m 
einzuhalten. 

b) Nicht überdachte Stellplätze sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen. Die Vorgaben nach 6 a) sind zu beachten.  

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen darf nur wasserdurchlässig erfolgen (Rasensteine, 
Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges Pflastermaterial 
ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig. Stellplätze im Bereich es 
Übungshofes sind von dieser Vorgabe ausgenommen. 

b) Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterboden 
des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für 
Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.  
Sollte Bodenaushub durch die Gestaltung des Planungsgebietes oder einem daran 
anschließenden Bauvorhaben anfallen, ist dieser vorrangig durch einen 
Erdmassenausgleich vor Ort zu verwenden. Dabei sollen durch die Festlegung von 
Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden 
Aushubmassen vor Ort verwendet werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind 
entsprechende Verwertungs- oder Entsorgungsmöglichkeiten einzuplanen. 
Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraussichtlich 
anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Landratsamt ein 
Abfallverwertungskonzept vorzulegen. 

c) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 
Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf 
das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken.  

d) Die nicht überbauten und nicht für den Betriebsablauf notwendigerweise befestigten 
Flächen sind zur Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu 
bepflanzen (Artenempfehlung siehe 7 b). 

e)  Eine Rodung der Gehölze ist nur im Zeitraum von 01. Oktober bis einschließlich 28. Februar 
zulässig (außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten).  

f) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink) ist verwitterungsfeste 
Beschichtung zwingend. 
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7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Die im Lageplan mit „LR“ dargestellten Flächen sind zur Führung eines 20-KV-Kabels mit 
einem Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers belastet.  

8. Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangene 75 m² zu 
bepflanzende Fläche sind mindestens drei Sträucher zu pflanzen. (Artenempfehlung siehe 
8 b). 

b) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: 

Großsträucher/Heister: Feldahorn, Schwarzerle, Hainbuche, Haselnuss, Traubenkirsche, 
Espe, Silberweide, Salweide, diverse Obstsorten als Hochstämme, nach Möglichkeit 
regionaltypische Sorten. Sträucher: Roter Hartriegel, Pfaffenhütchen, Liguster, Rainweide, 
Gewöhnliche Heckenkirsche, Hundsrose, Schottische Zaunrose, Schwarzer Holunder, 
Gewöhnlicher Schneeball. 

9. Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Die im Lageplan besonders bezeichneten Bäume sind auf Dauer zu erhalten, zu unterhalten 
und bei Abgang zu ersetzen (Artenempfehlung siehe 8 b). 

 

 

 

 

Hinweise: 

a) Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu 
benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. Die 
einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. Siehe dazu die 
DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ sowie die 
DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial“. 

Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung 
von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich 
zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit 
aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 

Um den Nachteil für die Landwirtschaft so gering wie möglich zu halten, wird empfohlen 
den wertvollen Oberboden auf anderen landwirtschaftlichen Flächen auszubringen, um 
diesen somit indirekt zu erhalten (z. B. Gebiete, bei denen die Flurbilanz Grenzflur 
ausweist). 

 



Bebauungsplan „Affaltracher Äcker, 2. Änderung“  Seite 5 

c) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegung gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere 
Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen 
unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt 
haben, unverzüglich einzustellen und die Untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 
Abs. 6 WG). Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein 
Oberflächengewässer ist unzulässig. 

d) Artenschutz: Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist 
verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, 
Tiere der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische 
Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch 
dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

e) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes auf 
der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht.  

f) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetz stellt klar, dass 
Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zulässige 
Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 (1) S. 1 LBO 
müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] Grünflächen sein, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden.“ Somit 
dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet werden. 

g) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

h) Bei den entstehenden Gebäuden, ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, 
sobald Fensterscheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen spiegeln und Glasfassaden 
über eine Ecke geplant werden. Grundsätzlich sollten Situationen mit Fallenwirkung 
vermieden werden. Neben dem Verzicht auf Glasfronten existieren Maßnahmen, durch die 
Glasfassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden können. Informationen hierzu 
finden Sie unter: 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf 

i) Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung "Sülzbacher Grubenfeld V", 
die zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. Rechtsinhaber der 
Berechtigung ist das Land Baden-Württemberg. 

Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des Bebauungsplanes bisher 
nicht statt. 
Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz im vorgenannten Feld im 
Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, können bergbauliche Einwirkungen 
auf Grundstücke nicht ausgeschlossen werden. Für daraus entstehende Bergschäden im 
Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310) 
würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet. 


